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I.
– Sachverhalte –

Landauf landab oft das Glei-
che: Die Hausverwaltung einer 
Eigentümergemeinschaft be-
auftragt Ingenieure mit der 
Untersuchung der Balkone 
eines in den 80er Jahren errich-
teten Wohn- und Geschäfts-
hauses. Die Ausarbeitung des 
Ingenieurbüros führt zu der 
Feststellung, dass durch Risse 
und defekte Bewegungsfugen 
Niederschlagswasser in den 
Fußbodenaufbau und in die 
Stahlbetonkonstruktion ein-
dringt und dort vorgefundene 
Mängel und Schäden verur-
sacht sind. 
Die Balkonböden sind dabei 
(teilweise) durch die einzelnen 

Wohnungseigentümer selbst 
errichtet. Teilweise ist das Ge-
fälle fehlerhaft ausgebildet, 
teilweise sind die Belege ver-
braucht/brüchig/rissig oder Be-
wegungsfugen sind nicht her-
gestellt oder nicht mehr intakt. 

II.
– Sondereigentum? –

Oftmals enthält die Teilungs-
erklärung mit Gemeinschafts-
ordnung Regelungen, nach 
denen die Balkone als Ganzes 
Sondereigentum sind. Teilweise 
auch mit insgesamt umschlie-
ßenden Regelungen wie etwa: 
•	dass	 der	 Fußbodenbelag	 und	

die dem Sondereigentum zu-
gewiesenen Räume Sonder-
eigentum seien;

•	der	Wandputz	 und	Wandver-
kleidungen zum Sondereigen-
tum gehöre;

•	Anlagen	 und	 Einrichtungen	
innerhalb der im Sonder-
eigentum stehenden Räume 
immer dann Sondereigentum 
sind, wenn sie nicht dem ge-
meinschaftlichen Gebrauch 
der Wohnungseigentümer 
dienen. 

Nach § 14 Nr. 1 WEG hat jeder 
Wohnungseigentümer die in 
seinem Sondereigentum ste-
henden Gebäudeteile so in-
stand zu halten und von diesen 
sowie dem gemeinschaftlichen 
Eigentum nur in solcher Wei-
se Gebrauch zu machen, dass 
andere Wohnungseigentümer 
nicht erheblich beeinträch-
tigt werden (Bärmann, WEG, 
10. Aufl., § 14 Rdn. 26). Der Woh-
nungseigentümer darf sein Son-
dereigentum also nur insoweit 
vernachlässigen (hier: Instand-
haltungen unterlassen), als an-
deren Wohnungseigentümern 
kein Nachteil entsteht. Der 
Zustand des Sondereigentums 
ist nur dann ohne Belang, wenn 
keine negativen Einflüsse auf 

das Gemeinschaftseigentum 
entstehen (Bärmann, a.a.O., 
§ 14 Rdn. 26). 

III.
– Gemeinschaftseigentum? –
Rechtsprechung	 und	 Literatur	
gehen davon aus, dass zwar der 
Innenraum eines Balkons son-
dereigentumsfähig ist, sofern 
eine	entsprechende	Zuweisung	
aus der Teilungserklärung mit 
Gemeinschaftsordnung her-
vorgeht (Bärmann, a.a.O., § 5 
Rdn. 55 mit Verweis u.a. auf 
BGH NJW 85, 1551 etc.). Brüs-
tungen,	Decken,	 Bodenplatten	
und sonst konstruktiv notwen-
dige Teile einschließlich der 
Isolierschicht sollen hingegen 
zwingend Gemeinschaftseigen-
tum bleiben. Vor allem dann, 
wenn solche Bauteile zur Fas-
sade gehören (Bärmann, a.a.O., 
§ 5 Rdn. 56). 
In der Ebene der Instandhal-
tung/Instandsetzung gilt die-
se Differenzierung aber nicht 
(zwingend). Eine in der Teilungs-
erklärung getroffene Regelung, 
wonach zum ausschließlichen 
Gebrauch des Wohnungseigen-
tümers bestimmte Balkone 
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durch den Wohnungseigentü-
mer allein instand zu halten und 
instand zu setzen sind, ist nicht 
einschränkend dahin auszule-
gen, dass hiervon Kosten aus-
genommen sind, die Bauteile 
im Gemeinschaftseigentum be-
treffen (BGH-Urteil 16.11.2012 – 
V ZR 9/12 –). 
Sind Balkone und insbes. deren 
Bodenbeläge in der Teilungs-
erklärung dem Sondereigen-
tum unterstellt, ist diese (vom 
Eigentum her teilweise unwirk-
same) Zuweisung daher in je-
dem Fall als wirksame Regelung 
zur Kostentragung umzudeuten 
(Bärmann, a.a.O., § 16 Rdn. 55). 

IV.
– Einheit ohne Balkon –

Sofern im Einzelfall (trotzdem) 
die Abrechnung über die Ge-
meinschaft in Betracht gezo-
gen wird, stellt sich die Frage, 
wie Einheiten ohne Balkon in-
nerhalb des Gesamtobjekts zu 
behandeln sind. Gerade dann, 

wenn eine Gemengelage im 
Sinne oben I. / 2. Absatz be-
steht. 
In einem solchen Fall kommt 
die Anwendung des § 10 Abs. 2 
Satz 3 WEG in Betracht. Nach 
dieser Bestimmung kann jeder 
Wohnungseigentümer eine 
vom Gesetz abweichende Ver-
einbarung	oder	die	Anpassung	
einer Vereinbarung (hier also: 
des Kostenverteilungsschlüs-
sels lt. Teilungserklärung) ver-
langen, wenn ein Festhalten 
an der geltenden Regelung aus 
schwerwiegenden Gründen 
unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles un-
billig erscheint. Notwendig ist 
dafür aber eine Abwägung im 
Einzelfall, ein generalisierter 
Maßstab ist dafür nicht vorgeb-
bar.
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